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ADN-Sachkunde 
 
Wiederholungskurs (Kombination Trockengüter- / Tankschifffahrt) 
 
Auszug aus dem ADN 
 
8.2.1.4 Jeweils nach fünf Jahren muss der Sachkundige durch entsprechende Eintragungen der 
zuständigen Behörde oder einer von dieser Behörde anerkannten Stelle in seiner Bescheinigung 
nachweisen können, dass er innerhalb des letzten Jahres vor Ablauf der Gültigkeit seiner 
Bescheinigung mit Erfolg einen Wiederholungskurs durchlaufen hat, der auf die in Absatz 8.2.2.3.1.1 
und die in Absatz 8.2.2.3.1.2 oder 8.2.2.3.1.3 genannten Prüfungsziele aufbaut und insbesondere 
Neuerungen enthält.  
 
Ein Wiederholungskurs wurde mit Erfolg durchlaufen, wenn ein vom Schulungsveranstalter nach 
8.2.2.2 durchgeführter schriftlicher Abschlusstest bestanden wurde. Er kann innerhalb der Laufzeit der 
Bescheinigung wiederholt werden.  
 
Die neue Geltungsdauer beginnt mit dem Ablaufdatum der Bescheinigung. Wenn der Abschlusstest 
mehr als ein Jahr vor Ablauf der Bescheinigung bestanden wurde, beginnt sie mit dem Datum der 
Teilnahmebescheinigung. 
 
8.2.2.5 Lehrplan für die Wiederholungskurse 
Wiederholungskurse müssen vor Ablauf der in Unterabschnitt 8.2.1.4, 8.2.1.6 oder 8.2.1.8 genannten 
Frist absolviert worden sein. 
 
Es sind mindestens folgende Zeitansätze zu Grunde zu legen: 
 
Wiederholungskurs zum Basiskurs 
Trockengüterschiffe 16 Unterrichtseinheiten von 45 Minuten 
Tankschiffe 16 Unterrichtseinheiten von 45 Minuten 
Kombination Trockengüter-/Tankschiffe 16 Unterrichtseinheiten von 45 Minuten 
 
Wiederholungskurs zum Aufbaukurs Gas 8 Unterrichtseinheiten von 45 Minuten 
Wiederholungskurs zum Aufbaukurs Chemie 8 Unterrichtseinheiten von 45 Minuten 
 
Ein Unterrichtstag darf höchstens 8 Unterrichtseinheiten umfassen. 
Der Anteil der praktischen Übungen am Wiederholungskurs zum Basiskurs muss etwa 30 % betragen.  
 
1.6.8 Übergangsbestimmungen betreffend die Ausbildung der Besatzung 
Die Vorschriften gemäß den Unterabschnitten 7.1.3.15, 7.2.3.15, 8.2.2.3, 8.2.2.4 und 8.2.2.5 
betreffend den Sachkundigen an Bord können noch bis zum 31. Dezember 2014 in der am 31. 
Dezember 2012 geltenden Fassung angewandt werden.  
 
Hauptverantwortliche Schiffsführer und Verantwortliche für das Laden und Entladen eines 
Schubleichters müssen bis spätestens 31. Dezember 2019 über eine Sachkundebescheinigung mit 
dem Eintrag: „Der Inhaber dieser Bescheinigung hat an acht Unterrichtseinheiten Stabilitätsausbildung 
teilgenommen.“ verfügen. 
 
Voraussetzung für diesen Eintrag ist die Teilnahme an einem Basiskurs nach den ab 1. Januar 2013 
geltenden Vorschriften oder die einmalige Teilnahme an einem Wiederholungskurs zum Basiskurs, 
der abweichend von 8.2.2.5 24 Unterrichtseinheiten von 45 Minuten umfasst, wobei acht 
Unterrichtseinheiten für das Prüfungsziel „Stabilität“ verwendet werden. 


